
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/1/17 Bkd58/82,
4Bkd2/03, 15Bkd2/06

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1983

Norm

DSt 1872 §2 G

RAO §9

Rechtssatz

Eine Schreibweise eines Rechtsanwaltes, die eine Behörde auch nur in die Nähe des Verdachtes bringt, in blindwütiger

Form und unter Verlust der Überlegungsfähigkeit vorzugehen, beinhaltet auch den Vorwurf des Mißbrauchs der

Amtsgewalt und geht über eine zulässige Kritik am Vorgehen der Behörde hinaus.
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Ähnlich
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